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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

30. Juni1971 Nr. 3557

Mit Beschluss Nr0 5174 vom 15. Oktober 1968 hat der Regierungs—

rat die von der Einwohnergemeinde Kappel unterbreitete Bauland—

umlegung “Gebiet Kaltbach“ grundsätzlich genehmigt, Die Gemeinde

wurde beauftragt, die Landumlegung vermessen unL vermarken zu

lassen; diesem Auftrag ist sie nachgekommen. Einsprachen gegen

die Landumlegung liegen keine mehr vor. Der definitiven Genehmi

gung steht daher nichts im Wege. Die Gebührenbefreiung wurde

schon anlässlich der grundsätzlichen Genehmigung ausgesprochen.

Eine Genehmigungsgebühr ist ebenfalls schon erhoben worden.

Es wird

beschlossen:

10 Die Baulandurnlegung “Gebiet Kaltbach“ der Einwohnerqemeinde

Kappel wird im Sinne von § 5 der Verordnung über die Umlegung

oder Zusammenlegung von Bauland, gestützt auf den vorgeleg

ten Plan mit Eigentümer— und Flächenverzeichnis sowie das

Dienstbarkeitenverzeichnis definitiv genehmigt,

2. Die Amtschreiberei Olten wird beauftragt, den neuen Be

sitzstand im Grundbuch einzutragen.

3. Die Genehmigungsgebühr wird, weil bereits mit Regierungsrats—

beschluss Nr. 5174 vom 15. Oktober 1968 erhoben, nicht mehr

berechnet.

Der Staatsschreiber
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Bau—Departement (4), mit Akten
Kant~, Hochbauamt (2)
Kant0 Tiefbauamt (2)
Kant0 Planungsstelle (2), mitl gen0 Plan und 1 Dienstbarkeiten—

verzeichnis
Jur0 Sekretär des Bau-Departementes (Rz)
Kreisbauamt II, Olten, mit 1g~n0 ~P1an und lDienstbarkeiten—

verzeichnis
Amtschreiberei Olten (2), mit lqen0 Plan undl Dienstbarkeiten—

verzeichnis
Ammannamt der Einwohnergemeinde Kappel (2), mit lqen0 Plan und

1 Dienstbarkeitenverzeichnis
Amtsblatt (Publikation~
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Kantonale PIanungsStet~e
SOLOTHURN

1 7.OKT.1968 91 / ~
Akten N~. Ayszu.G AUS DEM PROTOKOLL

DES

VOM

15. Oktober 196S

REGIERuNGSRATES DES KANTONS SOLOTHuRN

Mit Auszug aus dem Protokoll vom 5. September 1968 unter

breitet der Gemeinderat von Kappel dem Regierungsrat einen

Plan mit Eigentümer und Flächenverzeichnis der Baülanc~irnle-~

gung “Gebiet~Kaltbach‘~. Der Plan wurde ordniingsgem~ss von~i

9. Mai bis 7. Juni 1968 mit den dazu~ehörigenVerzeichnis—
sen aufgelegt. Die gegen die Baulandumlegung erfolgten Ein—

sprache~.kor~.nten alle auf gütlichem Wege erledigt werden.

Der Gemeinderat ersucht um Genehmigung der Baulandumlegung

“Gebiet Kaltbach“.

Das Verfahren wurde formell richtig durchgeführt. Materiell

sind ebenfalls keine Bemerkungen anzubringen. Die Landum—

legung kann auf Grund des durchgeführten Verfahrens grund

sätzlich genehmigt werden. Die Gemeinde Kappel ist. aufzu

fordern, die Vermessung und Vermarkung durchfülit‘en zü lassen

und dem Regierungsrat im Sinne von § 5 der Verordnung über

die Umlegung oder Zusammenlegung von Bauland zur definitiven

Genehmigung vorzulegen. Dem Genehmigungsgesuch .ai~nd.vier.

auf Leinwand aufgezogene Pläne (mit altem ünd neuem Besitz

stand) sowie gleichviele Eigentümer— unf Flächenverzeich—

nisse beizulegen.

Es wird

beschlossen:

1. Die Baulandumlegung “Gebiet Kaltbach“ der Einwohner—

gemeinde Kappel wird grundsätzlich genehmigt.
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2. Die Einwohnergemeinde Kappel wird beauftragt, die in

Ziffer 1 genannte Baulandumlegung vermessen und vermarken

zu lassen. Die Pläne sind auf Leinwand aufgezogen in

vier Exemplaren sowie gleichviel Eigentümer- und Flächen—

v~rzeichnisse dem Regierungsrat zur definitiven Geneh

migung zu unterbreiten.

3. Für die durch das Unternehmen bedingten grundbuchlichen
Einjb~agungen, Abänderungen und Löschungen werden keine

Grundhnch— und andere Amtschreibereigebühren und für

Eigentumerubertragungen keine Handanderungsgebuhren und

Gewinnsteu•ern bei der Staats— und Gemeindesteuer erhoben.

Genehmigun~sgebühr: Fr. 10.-— (Staatskanzlei Nr. 703)NN

Der Staatsschreiber:

Bau—Departement (4), mit Akten
Kant. Hochbauamt (2)
Kant. Tiefbauamt (2)
Kant. Planungsstelle (2).
Jur. Sekretär des Bau-Departementes (HV)
Kant. Finanzverwaltung (2) ~
Kant. $teuerverwaltung (2)
Kreisbauamt II, Olten
Amtschre±berei Olten (2)
Ammar~namt der Einwohnergemeind•e.K~.ppe:l (2)
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